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Drei und Zwanzigſter Jahrgang.
Sonnabend den 15. September 1849.

Stück 22.

(Fortſetzung aus der Beilage.)

Der Staats-Anwalt beantragt auf Grund des 8. 1167.
I wo 10jährige bis lebenslängliche Zuchthausſtrafe ver

ordnet iſt, mit Rückſicht auf die erſchwerenden Umſtände,
zegen Werner auf 12 Jahr er und Verluſt der Na
tional-Cocarde, gegen Schmidt 2 Jahr Zuchthaus und Ver-
luſt der National Cocarde und gegen die verehel. Schmidt

8. 1223., wo 6 Monate bis 2 Jahr ange-
droht ſind, eine einjährige Zuchthausſtrafe. Die 3 Ver-
theidiger beantragen ein niedrigeres Strafmaaß. Der Ge-
richtshof erkannte

1) gegen Werner auf 10 Jahr und Verluſt der Na-
tional z Cocarde;

2) gegen Schmidt auf 2 Jahr und Verluſt der National
Cocarde

3) gegen die verehel. Schmidt auf 6 Monate Zuchthaus.

Jn der 3. Sitzung am 4. September erſchien zuerſt
auf der Anklagebank der Handarbeiter Karl Auguſt Böttger
von hier, 27 Jahr alt, welcher wiederholt wegen Diebſtahls
beſtraft iſt. Sein Vertheidiger iſt der Appellationsgerichts
Referendar Beyrich. Als Staatsanwalt fungirt der Aſſeſſor
Lauhn. Durch das Loos werden als Geſchworne beſtimmt:
Kaufmann Keferſtein, Rechtsanwalt Etzdorf, Bürgermeiſter
Ronnicke, Rittergutsbeſitzer Herfurth, Steuerinſpector Grimm,
Ortsrichter Weiſe, Dr. Barth, Stadthauptmann Boſe, Guts
pächter Krüger, Oberförſter Mänß, Maurermeiſter Elſchner,
Dr. Hartmann.

Die Anklage, welche der Appellationsgerichts- Referendar
Corſep, als Gerichtsſchreiber verließt, lautet:

Am 18. April, Abends zwiſchen 9 und 10 Uhr, wurde
dem Schuhmacher Schlegel hier ein Fenſterladen entwendet
das Aushängen hatte ein Nachbar mit angeſehen und in
der Perſon des Menſchen den Angeklagten Böttger mit
Wahrſcheinlichkeit erkannt. Am folgenden Morgen hielt die
Polizei Hausſuchung und traf Böttger beim Zerhacken ei
nes Ladens. Aufgefordert, die Bänder herauszugeben, leug-
nete er, dergleichen zu haben und man fand ſie ſpäter in
der Kammer unter Sophakiſſen verſteckt. Den Laden wollte

Böttger anfangs geſchenkt erhalten haben ſpäter aber be-
auptete er, daß ein unbekannter Menſch vor ihm mit dem
aden hergelaufen den Laden in der Nähe der Moritzgaſſe

abgeworfen und er denſelben dann mit nach Hauſe genom-
men, wo er ihn weil ſich der Eigenthümer nicht gemeldet,
bei Ankunft der Polizeibeamten zerhackt habe. Böttger iſt
8mal wegen Diebſtahl beſtraft, namentlich auch im Jahre
1845 mit 6 Monate Zuchthaus und in demſelben Jahre
mit 3 Jahr Zuchthaus, und iſt, nachdem er dieſe Strafen
verbüßt hat, zweimal 3 und 6 Monate auf der Strafanſtalt

zu Lichtenburg detinirt, bis er den Nachweis ſeiner Beſſerung
geführt hat, und als gebeſſert entlaſſen iſt, zuletzt im De
cember vorigen Jahres.

Der Angeklagte beſtreitet die Angabe und ändert die in
der Vorunterſuchung gemachten Angaben zum Theil ab
Es werden 4 Belaſtungszeugen und 1 Entlaſtungszeuge
vernommen. Letzterer bekundet nichts. Der Rechtsanwalt
beantragt das Schuldig, während der Herr Vertheidiger die
Anklage zu widerlegen ſucht, und das Nichtſchuldig bean-
tragt. Der Wahrſpruch der Geſchworenen lautet, daß der
Böttger des bei dem Schuhmacher Schlegel verübten Dieb-
ſtahles ſchuldig.

Der StaatsAnwalt beantragte auf Grund der 88. 1160.
und 1161., welche lauteten

Macht er ſich dieſes Verbrechens (des Diebſtahls) nach
zweimaliger Verurtheilung zum dritten Male ſchuldig ſo
ſoll er nach ausgeſtandener Strafe in einem Arbeitshauſe
ſo lange verwahrt und zur Arbeit angehalten werden bis
er ſich beſſert und hinlänglich nachweiſet, wie er ſeinen ehr
lichen Unterhalt werde verdienen können.

Fällt er nach ſeiner Entlaſſung dennoch in ſein voriges
Laſter zurück, ſo hat er lebenswierige Zuchthausſtrafe verwirkt.

Gegen den Böttger lebensw Zuchthausſtrafe und
Verluſt der National- Cocarde auszuſprechen dieſem An
trage widerſprach der Vertheidiger, indem er auf die Gering-
fügigkeit der geſtohlenen Sache aufmerkſam machte und die

Anwendbarkeit des S. 1161. beſtritt, weshalb er nur 5 Wochen
Gefängniß zu verhängen beantragte. Der Gerichtshof er
kannte nach dem Antrage des StaatsAnwaltes auf lebens-
wierige Zuchthausſtrafe und Verluſt der National- Cocarde.

(Fortſetzung fölgt.)

Gefahr durch eleetromagnetiſche Telegraphen,
Der Telegraphendirector Schmidt machte bei Legung der

Drähte des electromagnetiſchen Telegraphen zwiſchen Ham
burg und Cuxhaven darauf aufmerkſam, daß dieſe Drähte
geeignet ſeien, Gewitter anzuziehen, und daß ſo leicht Feuer
entſtehen könne. Man hielt dieſe Angabe zuerſt für unglaublich,
doch jetzt hat ſie ſich bewahrheitet. Jn der Nacht vom 18.
zum 19. Juli zogen die Dräthe bei Stade ein Gewitter
an, welches in Waſtade in dem Hauſe zündete, in welchem
die Dräthe ruhen. Das Haus ging mit den Ställen in
Flammen auf und leicht konnte dort ein großes Unglück
entſtehen, da der ganze Ort mit Stroh gedeckt iſt. Wir
machen auf dieſen Fall beſonders aufmerkſam, da die electro-
magnetiſchen Telegraphen jetzt die Runde um die Welt ma-
chen und ähnliche Unglücksfälle vielleicht zu vermeiden ſind.
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Jn einer Amtsſtadt des Unterrheinkreiſes erhielt ein
Beamter noch unter der Schreckensherrſchaft ein Exemplar
des groß herzoglichen Manifeſtes, welches das Land in Kriegs-
zuſtand erklärte. Entſchloſſen, ſeine Pflicht zu erfüllen, ließ
er die Bekanntmachung als Placat anſchlagen um jedoch
den Folgen auszuweichen die ihn nach dieſem Schritt eine
unmittelbare Verhaftung erwarten ließen begab er ſich ſo
fort auf die Flucht aus dem Orte. Das Placat war an-

und die Flucht bewerkſtelligt, da kam der Civil-
Commiſſar des Weges daher und wurde ſeinerſeits des Pla-
cates anſichtig. Ei, mochte er denken wenn es ſo ſteht,
daß man derartige Placate anzuſchlagen wagt, ſo iſt es Zeit,
daß ich an den Rückzug denke. Und ſo machte er ſich denn
ebenfalls flüchtig. Eine andere Geſchichte erzählt die Ret-
tung einer öffentlichen Kaſſe, welche durch eine Kriegsliſt
dem „Wohlſtand für Alle“ aus den Klauen geriſſen wurde.
Der Kaſſenführer hatte einen Gehülfen, auf deſſen Treue er
ſich verlaſſen konnte dem gab er die Weiſung, ſich mit der
Hälfte der Kaſſe nach der Schweiz durchzumachen in Baſel, an
dem und dem Orte, würden ſie ſich wieder treffen. Einen Tag,
nachdem der Gehülfe fort iſt, begiebt ſich der Principal zu
Brentano, trägt vor, daß ihm ſein Schreiber mit der halben
Kaſſe durchgegangen ſei, daß er aber die Spur des Hallun
ken habe, ihn noch dieſſeits der Gränze zu erwiſchen hoffe,
und bittet um Paß und Vollmacht zur Verfolgung was
ihm auch gewährt wird. Nun reiſ't alſo der Principal
gleichfalls ab, nimmt die andere Hälfte der Kaſſe mit, trifft
in Baſel ſeinen Gehülfen und bringt gemeinſchaftlich mit
ihm die anvertrauten Gelder zu einer rechtmäßigen Behörde
in Sicherheit.

Das nachſtehende Recept iſt uns gleichzeitig mit dem
im vor. St. d. Bl. aufgenommenen Schönleinſchen Aufſatze
zur Aufnahme zugeſandt worden. Es ſoll daraus ein ſehr
guter, den Magen ſtärkender und demnach der Cholera vor
bauender, Schngps gewonnen werden der ſich jedenfalls
auch in kleinern Quantitäten für eine Haushaltung zubereiten
läßt.

Cholera- (prophylaktiſcher) Schnaps.EntianWurzel 6 Leth cher Schnap
Kalmus-Wurzel,
Angelika-Wurzel, und
Wermuth-Kraut, von jedem 2 Loth,
Jmber-Wurzel 1 Loth,

zerſchneide es und gieße auf
gereinigten Weingeiſt 2 Pfd. 8 Loth (Civil Gewicht,)

digerire es durch 2 Tage, alsdann ſeihe (filtriere) es durch
und gieb hierzu

Pfeffermünzöl 4 Quentchen,
Aetheriſchen S hweſeiſpenn (H e mannsKropfen) 3 Quent.

Miſche es.
Zu dieſer Tinctur können 16 Quart guter Kornbrannt-

wein geſetzt werden um einen guten bittern Schnaps zu

machen. rDie Cholerawaiſe am Grabe der Eltern.
Mich umſchließen jetzt des Friedhof's Mauern

Tiefe Stille lieget um mich her.
Kalte Todeslüfte mich durchſchauern,
Um mich woget der Verzweiflung Meer!
Und dort auf den grünberaſ'ten Hügel
Rauſcht des Todesengels dunkler Flügel!

Tiefer Gram nagt mächtig an dem Herzen,
Füllt das Auge mir mit Thränen ganz.
'Aklgewalt'ge, unheilvolle Schmerzen
Schlingen um mich ihren düſtern Kranz.

Lind umſäuſeln mich die Abendlüfte,
Doch dazwiſchen wehen Gräberdüfte.

Ach! Was birgt in ſeinen engen Schranken
Jener kleine grüne Hügel dort?
Meine höchſten, liebſten Gluthgedanken,
Meiner Zukunft feſten, ſichern Port.
Er umſchließt ja meine Eltern beide,
All' mein Glück, mein hoffen, meine Freude!

Ach! So ſteh' ich einſam denn am Grabe,
Tiefe Seufzer heben meine Bruſt.
Denn hier liegt ja meine ganze Habe,
Liegt ja meines Lebens reinſte Luſt.
Vater! Mutter! Kehrt Jhr nie zurücke
Schau' ich Euch nicht wieder nur mit einem Blicke?

Grab Willſt du mir nicht ein Troſtwort ſpenden
Sieh', mein Herzblut fließt in Thränen hin.
Willſt du mir nicht ſtillen Frieden ſenden
Siehe, faſt verzweifelt ich ſchon bin.
Sieh' doch her, mir bricht in großem Schmerze
Wohl das arme, matte, wunde Herze!

Doch das Grab iſt ſtill, und ſtumm des Todes Pforten,
Und vergebens ſehnt die Seele ſich.
Trotz der Waiſe heißen Flehensworten
Bleibt die Gruft verſchloſſen ewiglich.
Ob auch meine Zähren niederthauen,
Nimmer werd' ich Euch doch wieder ſchauen.

Doch da wendet ſich mein Blick zu jenen Höhen,
Wo der Sphärenſang der Engel klingt
Wo die Cherubinen flammend ſtehen,
Glaubensvoll die Seele Troſt nun trinkt:
„„Gott der Vater gab's, er hat's genommen,
Was er thut, es iſt zu meinem Frommen.“

Ja! So beug' ich mich denn unter Deine Hände,
Gott! Mein Gott! Du weißt es was mir gut.
Schütze meinen Lauf bis an mein Ende,

Halte mich in Deiner treuen Hut.
Laß mich ſtark durch dieſe Prüfung gehen,
Meine Eltern droben wiederſehen

Merſeburg, den 8. September 1849. B. Sheiröh.

Am 15. Sonntag nach Trinitatis predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobenius;

Nachm. Herr Diac. Simon.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbach Nachm. Herr Digac.

Hartung.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr stud. theol. Heuduck.

Tee r e r 2 c

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß
ein Exemplar des zehnten Rechenſchaftsberichts über die Preu-
ßiſche Rentenverſicherungs Anſtalt in Berlin pro 1848 im
Polizei Büreau für Jedermann zur Einſicht ausliegt.

Merſeburg, den 10. September 1849.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Die Herren Aerzte ſind darüber einverſtanden, daß nichts

das Umſichgreifen der Cholera Epidemie zu befördern mehr
geeignet iſt, als ſtinkende und übelriechende Ausdünſtungen.
Wir können es daher dem Publikum nicht dringend genug
empfehlen Alles zu vermeiden und zu beſeitigen was der
artige Ausdünſtungen auf den Straßen und öffentlichen
Plätzen verbreitet. Es muß daher namentlich

1) das in g. 4. der hieſigen Straßenordnung vom l.
Februar 1835 enthaltene Verbot des Ausgießens und
Ausſchüttens von Nachteimern, ſtinkender Flüſſigkeiten
und überhanpt übelriechenden Unraths aller Art auf
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die Straßen und in die Geiſel, ſtreng befolgt werden.
Es müſſen ferner

2) die lokalpolizeilichen Vorſchriften im Betreff des Dün-
ger Ausfahrens und des Verunreinigens der Straßen
bei der Dünger-Abfuhre gehörig beachtet werden. Jns
beſondere iſt darauf zu ſehen daß wie es auch der
8. 10. der hieſigen Straßen Ordnung vorſchreibt, die
Wagen und Gefäße, in welchen Dünger oder ſonſtiger
Unrath weggefahren wird, ſo eingerichtet ſind, daß
nichts herabfließen und herabfallen kann,

3) müſſen es die Gerber, Fleiſcher, Seifen- und Leimſieder
der Beſtimmung in g. 9. der hieſigen Straßen Ord-
nung gemäß möglichſt vermeiden, die Unreinlichkeiten,
welche bei ihrem Gewerbebetriebe entſtehen auf die
Straße laufen zu laſſen. Sollte dies bei der Oertlich
keit einiger dieſer Gewerbtreibenden hin und wieder
unvermeidlich ſein ſo muß wenigſtens jedesmal die
polizeiliche Genehmigung dazu nachgeſucht werden. Es
muß endlich

4) auf möglichſte Reinlichkeit der Rinnſteine auf den
Straßen gehalten werden, die am leichteſten dadurch
erlangt wird wenn man die Rinnſteine häufig mit
friſchem Waſſer ausſchwemmt.

Wir hoffen, daß das Publikum die Nothwendigkeit der
ſtrengen Befolgung dieſer Vorſchriften anerkennen wird, und
daß wir daher nicht in die Lage kommen werden, Contraven
tionen rügen zu müſſen.

Merſeburg, den 9. September 1849.
Die Sanitäts-Commiſſion.

Der dem Königlichen Bade zu Lauchſtädt zugehörige
Fiſchteich ſoll am 2. October e., Nachmittags um 2 Uhr,
an Ort und Stelle öffentlich meiſtbietend verpachtet werden.
Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht.

Die Königliche Bade-Direction.
Auction. Es ſollen den 19. September d. J., von

Vormittags 9 Uhr an, auf dem Rathhauſe Nachlaßeffecten,
als: Möbeln Hausrath, Uhren Betten Kleidungsſtücke,
Senſen und dergleichen und 2 Schweinſtälle, gerichtlich ver
ſteigert werden.

Merſeburg, den 10. September 4849.
Nagel, Auct.

Ein eiſerner Maſchinen Ofen, noch in gutem brauch-
baren Zuſtande, iſt zu verkaufen in hieſiger Königsmühle.

Schleif.
Mein am Markt belegenes bereits bis jetzt von mir

ſelbſt bewohntes Wohnhaus, will ich auf mehrere hinterein-
anderfolgende Jahre verpachten, und wollte Reflectirende bit-
ten, ſich gefälligſt an mich ſelbſt zu wenden.

Merſeburg, den 13. September 1849.
C. H. Schultze.

Ein möblirtes Zimmer nebſt Schlafſtube iſt von Michaeli
ab zu vermiethen an einen ledigen Herrn im neuen Mundt-

m

ſchen Hauſe nächſt dem Bahnhof.
Die Pachtgelder für Kartoffelfeld in der Meuſchauer

Flur ſind nicht mehr, wie früher, an den Feldhüter, ſondern
an die Feldbeſitzer zu entrichten. Unterzeichneter iſt beauf-
tragt, ſie zugleich auch für Frau Regierungsräthin Köniund die Geſchwiſter Minder in Empfang u nehwen,

Neumarkt, den 13. September 1849.
Jm Auftrage:

E. Hildebrand, Oeconom.

Markt

e Wohnungs -Veränderung.
Meinen werthen Kunden, ſo wie einem geehrten Publi-

kum zeige ganz ergebenſt hierdurch an, daß ich von heute an
in den von dem Schneidermſtr. Schaſtei bewohnten Logis,
im Hauſe der verwittweten Madame Feldrapp, Burg-

ſtraße Nr. 292., wohne. nHiermit verbinde ich zugleich die höfliche Bitte, in dieſer
neuen Wohnung das bisherige Zutrauen mir auch fernerhin
gütigſt zu ſchenken indem ich ſtets bemüht ſein werde, durch

ſolide und moderne Arbeit möglichſt billig zu bedienen.
Merſeburg, den 10. September 1849.

Auguſt Müller, Schneidermſtr. für Herren

e Ausverkauf. Sgroße Umſchlagetucher,
Decken.

Merſeburg, den 13. September 1849.
L. W. Friedmann.

Unſer beſtens aſſortirtes Lager
neueſter modernſter Nocksknöpfe

V ſ

Daß mein Wattengeſchäft von allen Sorten Wat-

S und zwar erſtere von i bis 10 Sgr. die Tafel, ſehr
wei2 ſchöne Waare, zeige ich einem geehrten hieſigen und aus 2

ſtellen werde.
Merſeburg, den 13. September 1849.

A. Mieth, Saalgaſſe Nr. 408.

Warnung. Es iſt bereits mehrere Male der Fall
vorgekommen, daß der Fleiſchermſtr. Gottlieb Eniegck aus

orbitz und der jüngſte Sohn des Fleiſchermſtrs. Ritter
aus Schladebach auf meinen Namen Vieh erborgt haben.
Jch ſehe mich deshalb genöthigt dies hiermit zu veröffent
lichen, damit dergleichen Ungerechtigkeiten künftig vermieden
werden, indem ich ſowohl für das von den genannten beiden
Perſonen bisher erborgte, noch etwa künftig zu erborgende
Vieh durchaus keine Zahlung leiſte.

Porbitz, den 12. September 1849.
Karl Ritter, Fleiſchermeiſter.
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Offerte.
Ein Rittergut mit 250 Morgen Land nebſt den nöthigen

Wieſen iſt mit 28,000 Thlr. und 15,000 Thlr. Anzahlung,
eingetretener Verhältniſſe halber, ſofort zu verkaufen und iſt
daſſelbe gegenwärtig mit 1200 Thlr. verpachtet.

Ferner 2 ſchöne Landgüter im Preiſe von 10,000 Thlr.
und 7000 Thlr., im Königreich Sachſen in fruchtbarer Ge-
gend gelegen auch iſt noch ein Backhaus in hieſiger Gegend
zu verkaufen.

Näheres gegen freie Anfragen bei
Ch. G. Kleber in Lützen.

AI

Auszuleihen ſind:
5000 Thlr,, 3000 Thlr., 1000 Thlr., 900 Thlr., 300 Thlr.,
200 Thlr. und 100 Thlr., jedoch gegen nur ſichere Hypothe-

ken, bei Ch. G. Kleber in Lützen.
Zum Erndte- Iest,

Sonntag den 16. September,
wobei Tanzmuſik ſtattfindet, ladet ergebenſt ein

Wittwe Hartenſtein in Leung.

Einladung.Künftigen Sonntag als den 16. d. Mts. ladet zum
Ernkttefeſt, wobei Sternſchießen und Tanzvergnügen Statt
findet, ergebenſt ein Weller in Löpitz.

Am 9. d. M. iſt mir mein Hühnerhund, gelb mit wei-
ßer Bruſt, entlaufen. Dem Ueberbringer deſſelben wird eine
angemeſſene Belohnung auf dem Frankfſchen Rittergut
in Geißelröhlitz zugeſichert.

Rechnungslegung. Bei dem am 7. d. M. in der
Domkirche veranſtalteten Eoncert zum Beſten der hier durch
die Cholera ihrer Verſorger beraubten Wittwen und Waiſen
ſind im Ganzen eingekommen 23 Thlr. 13 Sgr. 6 Pf. Da-
von gehen an erwachſenen Unkoſten, nachdem, wie dankbar
erwähnt werden muß die Frau Wittwe Herling und Herr
Buchhändler Garke auf Druck- und Jnſertionskoſten verzich-
tet haben ab 4 Thlr. 1 Sgr. ſo daß ein Reinertrag ver
blieben iſt von 19 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf.

Letzterer iſt an den mitunterzeichneten Geiſtlichen abge-
liefert und von dieſem unter die Herren Parochial- Geiſtlichen
zur weiteren Verwendung repartirt worden.

Merſeburg, den 13. September 1849.
Frobeninus. Engel.

Merſeburg, den 12. September 1849.
Eine vieljährige Bewohnerin dieſer Stadt, die dem

Schickſale ihrer Mitbürger aufrichtige Theilnahme widmet,
verſichert dieſe ganz beſonders den braven Eltern, die das
Unglück hatten, ihre einzige Tochter zu verlieren und geſtern
Morgen zu begraben. Sie iſt um ſo tiefer empfunden wor-
den als ihr verſichert wurde, das junge Mädchen ſei ein
Muſter von Frömmigkeit, Sittlichkeit, Fleiß und Beſcheiden-
heit geweſen und habe daher den andern Jungfrauen der
Stadt zu einem ſchönen Vorbild gereichen können. Gott
wollte aber dieſe liebliche Blume in ſeinen eignen Garten
verpflanzen, um ſie gegen alle Stürme des Lebens zu ſchützen
und zu ſchirmen. Dieſe Ueberzeugung muß den braven
Eltern, deren irdiſchen Augen der Anblick ihres Kindes ent
zogen ein großer Troſt ſein, und ſie im Vertrauen und
Glauben ſtärken. Gott der Allmächtige, der Wunden ſchlägt,
aber guch heilt, ſei und bleihe mit ihnen.

Zu künftigen Sonntag als den 16. September ladet
zum Erndtefeſte, wobei Tanzmuſik gehalten wird, freundlichſt

ein Rühlemann in Knapendorf.
Aufforderung. Die Perſon, die am Dienstag Abend

im Schloßgarten ein blau und weißſeidenes Taſchentuch auf
gehoben, wird hiermit erſucht, daſſelbe ſchleunigſt SaalgaſſeNr. 409. eine Treppe hoch abzugeben. gaſf

Wir, die tiefgebeugten Hinterlaſſenen des für uns zu
früh dahin geſchiedenen Nagelſchmiedegeſellen Fabian, können
nicht unterlaſſen, unſere herzlichſte Dankſagung an alle die
jenigen, welche den Verſtorbenen ſo zahlreich am 12. d. M.
zu Grabe begleiteten, hiermit auszuſprechen. Dank dem
Herrn Paſtor Schellbach, welcher ebenfalls dem Sarge des
Verblichenen nachfolgte und an deſſen Grabe noch die ſo
ſchönen und troſtreichen Worte ausſprach, und vorzüglich
Dank alle den guten Freunden und Bekannten des Ent-
ſchlafenen, welche nicht allein ſeinen Sarg
Kränzen und Blumen ſchmückten, ſondern auch denſelben zu
ſeiner Ruheſtätte beförderten. Und ſo ſchließen wir unſern
nochmaligen Dank an alle diejenigen, mit den Worten das
Andenken der Gerechten bleibt in Segen.

Merſeburg, im Monat September 1849.
Die Hinterlaſſenen.

So hatte es denn der Herr über Leben und Tod be
ſchloſſen, unſern guten Gatten und Vater, den Kammmacher-
meiſter Karl Adolph Ritter ſo plötzlich aus unſerer Mitte
zu reißen und obgleich die Wunde tief und der Schmerz
bitter iſt, ſo iſt doch die innige Liebe, welche dem Ent-
ſchlafenen durch das Schmücken des Sarges und durch die
zahlreiche Begleitung zu ſeiner Ruheſtätte zu Theil wurde,
um ſo erquickender. Jhnen Allen Freunden und Bekann-
ten, wie auch dem Herrn Paſtor Schellbach für ſeine kurze,
aber inhaltreiche Rede, ſagen wir unſern innigſten Dank.
Möge Gott ſie vor ähnlichen Unglücksfällen bewahren.

Die Familie Ritter.

Zugleich verbinde ich die ergebenſte Anzeige, daß ich das
Geſchäft meines ſeligen Mannes unter der Leitung

her geſchenkte Zutrauen auch fernerhin zu Theil werden zu laſſen.
Merſeburg, den 13. September 1849.

Verw. Ritter.
Ergebenſte Anzeige.

An Stelle des Lohnbedienten Winzer haben wir das
Herumtragen des Kreisblatts in hieſiger Stadt von heute
ab dem Schneidermſtr. Herrn Schultze übertragen der
gewiß für die pünktliche Ausführung des Geſchäfts und für
Befriedigung aller billigen Wünſche Seitens unſerer geehr-
ten Abonnenten nach Kräften bemüht ſein wird. Sollten
in der erſten Zeit die unvermeidlichen Fälle vorkommen, daß
Einer oder der Andere überſehen wird ſo bitten wir im
Voraus um Entſchuldigung und Nachſicht und wolle man
ſich deshalb ſofort an den c. Schultze, in der Altenburg
wohnhaft, oder an uns wenden. Gelder ſind von heute
ab nur dem c. Schultze gegen Quittung einzuhändigen.

Merſeburg, den 11. September 1849.
Expedition des Kreisblatts.

Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Montag Abend gefälligſt einzuſenden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.

Hierzu eine Beilage.
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Beilage zum 74. Stück des Merſeburger Kreisblatts.

Jn der Vorausſetzung, daß es unſern Leſern von Jn-
tereſſe ſein wird, die Verhandlungen des Naumbur-
ger Schwurgerichts zu leſen, laſſen wir ſolche hier
folgen, wie ſie das Naumburger Kreisblatt giebt:

Naumburg, den 1. September 1849.
Heute Morgen wurden auch bei uns die Schwurgerichts-

ſitzungen im hieſigen Börſenſaale eröffnet. Als Richter fun-
girten unter dem Vorſitze des Appellations Gerichtsrath
Schmaling, die Aſſeſſoren Liebaldt, Rabe, v. Kropff, Neu-
baur. Der Vorſitzende eröffnete dieſe Sitzungen durch einen
Rückblick auf die Veränderungen in den Formen des Crimi-
nalprozeſſes und der Art das Urtheil zu finden namentlich
unter Berückſichtigung unſeres Vaterlandes verwies dabei
auf die wichtige Aufgabe der Geſchworenen und führte ihnen
zugleich die Beſtimmungen der Verordnung vom 3. Januar e.
ſoweit ſie das Verfahren der Geſchworenen betreffen, durch
Mittheilung der 88. 96. und 97. und 88. 107. 114. in
das Gedächtniß zurück.

Der Herr Ober- Staats Anwalt Büchtemann knüpfte
hieran eine kurze Anſprache, in der er den Zweck der Staats
Anwaltſchaft auseinanderſetzte und die Wichtigkeit der Oef-
fentlichkeit hervorhob, da hierdurch das Rechtsbewußtſein im
Volke vermehrt und gehoben werde und verwies ſchließlich
die Geſchworenen auf einen Satz im alten Rechtsbuche, dem
Schwabenſpiegel

Ein jeglicher Richter soll vier Tugenden an ihm haben
das ein ist die Gerechtigkeit, das andere die Weisheit,
das dritt die Stätigkeit, das viert die Maass.

Beim Aufruf der vorgeladenen Herren Geſchworenen er-
gab ſich, daß nur Einer ohne Entſchuldigung ausgeblieben
war. Auch dieſer hat ſich ſpäter eingefunden und entſchul-
digt. Nachdem die Entlaſſungsgeſuche einzelner Geſchworenen
vom Schwurgerichts- Präſidenten mitgetheilt waren, und der
Ober-Staats-Anwalt darüber gehört worden war, wurde zu
der erſten Verhandlung geſchritten. Auf der Anklagebank
erſchien der Schneider Johann Karl Arnold, 22 Jahr alt,
aus Schortau, evangeliſch, welcher ſchon 3 Mal wegen Dieb-
ſtahls in Unterſuchung geweſen und theils mit 7 Tagen,
theils mit 6 Wochen Gefängniß beſtraft iſt. Sein Ver-
theidiger iſt der Nechtsanwalt von Bieren. Durch das Loos
werden als Geſchworene beſtimmt: der Steuer Jnſpector
Grimm aus Laucha, Oberamtmann Jäger aus Pforta, der
Gutsbeſitzer Kolbe aus Werben, Gutsbeſitzer Magdeburg
aus Albersroda Gaſtwirth Bachmann aus Wallendorf,
Salinen Jnſpector Biſchoff aus Köſen, Oberförſter Mänß
aus Heldrungen, Rittergutsbeſitzer v. Barby aus Geſtewitz,
Bürgermeiſter Ronnecke aus Querfurt, Kammerherr v. Hell-
dorf aus Bedra Rechtsanwalt Etzdorf aus Neumark, Dr.
Tuchen von hier. Der Gerichtsſchreiber Appellationsgerichts
Referendar Behrends ließt die Anklage vor. Sie geht da-
hin, daß der zwölfjährige Knabe Kröber am 19. März d. J.
für den Dienſtknecht Müller in Ober-Kaka aus Teuchern ein
Paar Stiefeln geholt und ſich auf dem Wege von Teuchern
bis Ober-Kaka mit dieſen Stiefeln befunden hat. Am Schor-
tauer Holze begegnete Kröber einem Manne mit einer Flinte
und traf etwas weiter am Holze den Angeklagten. Von
den Paar Stiefeln, welche mittelſt Schuhdraths befeſtigt waren
und über der Schulter des Knaben hingen, riß Arnold den
einen ab und verfolgte den entfliehenden Knaben, dieſer hielt

den zweiten Stiefel feſt und Arnold entriß ihm denſelben,
nachdem er ihm gedroht hatte, ein Gewehr zu holen und
nach ihm zu ſchießen, wenn er ihm den Stiefel nicht gäbe.
Der Knabe und der Dienſtknecht Müller gingen alsbald
nach Teuchern und fanden daſelbſt auf der Straße den
Arnold welcher die Flucht ergriff, als er Beide anſichtig
wurde. Auf Befragen erfuhren Kröber und Müller den Na
men des Arnold, derſelbe wurde verhaftet, und gab an, daß
die Stiefeln im Schortauer Holze in einem Karnikelloche
ſich befänden, wo ſie auch gefunden worden.

Auf die Frage des Präſidenten, ob er ſchuldig ſei? er
klärt Arnold mit Frechheit: „Nein, ich bin es nicht geweſen.
Er giebt ferner an, am 19. März mit dem Weißgerber
Pötſch in Küſtritz geweſen zu ſein. Pötſch habe eine Flinte
getragen er dagegen nicht. Auf dem Wege nach Teuchern
ſei ihm ein Junge mit Stiefeln begegnet, welchen Pötſch
die Stiefeln entriſſen. Den Knaben Kröber will Arnold
nicht kennen, da er 50 bis 60 Schritt vor Pötſch vorausge-
weſen. Pötſch ſei ihm nachgekommen, nachdem er die Stie-
feln genommen, habe erzählt, daß er den Jungen erſchreckt
habe, und in ſeiner Gegenwart die Stiefeln in ein Karnikel-
loch geſteckt, wo ſie durch ſeine Vermittelung gefunden. Er
giebt zu, an demſelben Nachmittag in Teuchern geweſen zu
ſein, beſtreitet aber, den Knaben Kröber und Dienſtknecht
Müller dort geſehen und vor ihnen die Flucht ergriffen zu
haben. Als Zeugen werden vernommen

1) Der Knabe Eduard Kröber, 12 Jahr alt. Dieſer
beſtätigt die Angaben in der Anklage, und erkennt den Ar
nold mit Beſtimmtheit als den, welcher ihm die Stiefeln
entriſſen und vor ihm und Müller in Teuchern ſpäter die
Flucht ergriffen hat.

2) Der Weißgerber Pötſch, 21 Jahr alt, wegen Dieb-
ſtahls ſchon beſtraft. Er ſagt, daß er am fraglichen Tage
mit Arnold iſt Küſtritz geweſen, und auf dem Rückwege mit
ihm in das Schortauer Holz gegangen, wobei er ſelbſt eine
Flinte getragen. Am Schortauer Holze trafen ſie einen
Knaben mit Stiefeln, Arnold blieb zurück, Zeuge hörte Ge-
ſchrei, und Zeuge ſah, daß Arnold einen Stiefel hatte, dem
Jungen nachlief, und ihm den zweiten Stiefel abnahm.
Arnold kam dem Pötſch nach, bat ihn, nichts zu ſagen,
und ſteckte dann die Stiefeln in ein Karnikelloch.

Der dritte und vierte Zeuge Dienſtknecht Müller und
Schuhmachergeſelle Klingner beſtätigen, daß der Knabe Krö-
ber in Teuchern den Arnold ſofort als den bezeichnet, welcher
die Stiefeln genommen, und daß Arnold, als er den Knaben
und Müller geſehen, die Flucht ergriffen habe. Nachdem
das Gericht auf Antrag des Ober-Staats-Anwalts, welchem
der Vertheidiger widerſprochen den Pötſch vereidigt hatte,
führt der Ober-Staats-Anwalt aus, daß nach 8. 1187. und
1197. Strafrechts ein Raub, und namentlich ein Straßenraub
vorliege gelindeſten Falls ſei es ein Diebſtahl, mit beſon-
derer Verwegenheit verübt. Er beantragt das Schuldig.
Der Vertheidiger verweiſt darauf, daß der Hauptzeuge 12
Jahr alt, nicht glaubwürdig ſei und beantragt Nichtſchuldig.

Nachdem der Präſident das Resumé gegeben werden
den Geſchwornen folgende drei Fragen zur Beantwortung
vorgelegt:

1) Jſt Arnold ſchuldig, dem Knaben Eduard Kröber
am 19, März auf dem öffentlichen Fahr- und Fußwege von
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Teuchern nach Ober Kaka zu verſchiedenen Malen 2, dem
Dienſtknecht Müller gehörige Stiefeln, welche er über die
Schultern gehängt hatte, weggeriſſen und ſich mit demſelben

entfernt zu haben
2) Jſt Arnold ſchuldig, bei Beſitznahme der Stiefeln

Gewalt an der
gefährlich bedroht zu haben

Wird die zweite Frage verneint.
3) Jſt Arnold ſchuldig, bei Beſitznahme der gedachten

Stiefeln mit beſonderer Verwegenheit zu Werke zegangen
zu ſein

Der Wahrſpruch der Geſchworenen lautete auf die Frage
1: Ja, Arnold iſt ſchuldig mit den in der Frage gedachten
Umſtänden ad 2: Nein, Arnold iſt nicht ſchuldig, bei Be
ſitznahme der Stiefeln Gewalt an der Perſon angewendet
zu haben, wohl aber iſt Arnold ſchuldig, den Kröber gefähr-
lich bedroht zu haben.
beantragt der Ober Staats Anwalt na

rechts wegen Straßenraubes 10 Jahr e
und Verluſt der NationalCocärde. Da dies

8. 1197. Straf-

z weitern Anträge zu machen.
gen Straßenraubes auf 10 Jahr Zuchthaus und Verluſt
der National- Cocarde. e

Am 3. September erſchienen auf der Anklagebank 3 Per
ſonen 1) der Schneidergeſelle Carl Ferdinand Werner, 27
Jahr alt, 2) der Handarbeiter Friedrich Karl Schmidt, ge-
nannt Kober, 21 Jahr alt, 3) deſſen Ehefrau Johanne
Wilhelmine geſchiedene Fritſche, geb. Fürſtenhaupt, 31 Jahr
alt, ſämmtlich von hier.

Anwalt fungirte Aſſeſſor Lauhn. Durch das Loos wurden
als Geſchworene beſtimmt Gutsbeſitzer Garke, Dr. Hart-

händler Schröder, Apotheker Lindner Dr. Barth, Steuer-
Jnſpector Grimm, Gaſtwirth Bachmann, Oberförſter Mäns.

abgeſprengt und die Fenſterſcheibe eingedrückt war, eine

den Weg nach Naumburg hin führt.
oder der Theilnahme daran ſind die 3 Angeklagten ange-
klagt. Noch ehe der Diebſtahl in Naumburg bekannt war,
hielt die Polizei bei dem unter Aufſicht ſtehenden Schneider
Werner Hausſuchung und fand eine Parthie neuer Schnitt
waaren in einem Korbe vor, welche ſpäter von Zipfel als
Theile der ihm entwendeten Sachen anerkannt ſind. Werner
konnte nicht nachweiſen, wie er zu dieſen Sachen gekommen
und wollte ſie von einer unbekannten Frau zur Aufbewah-
rung erhalten haben.
23.--24. April in Burghäßler bei ſeiner Mutter geweſen zu
ſein, ſind widerlegt es verdächtigt ihn ferner, daß er am
24. des Morgens unter verdächtigen Umſtänden den Weg,
welcher nach Märtendorf führt, namentlich auch in Beglei-

Perſon angewendet, oder dem Knaben Kröber

Auf Grund dieſes Wahlſpruches
ch

FeſtungsArbeitsſtrafe
er niedrigſte

Grad der geſetzlichen Strafe, ſo hatte der Vertheidiger keine
Der Gerichtshof erkannte we

vernommen.

Seine Angaben in der Nacht vom

356
tung von Schmidt gegangen, daß er in der Vorunterſuchung
verſchiedene lügenhafte Angaben gemacht, welche ihm wider
legt worden daß er bereits wegen gewaltſamen und wegen
kleinen gemeinen Diebſtahls mit 13 Monaten Zuchthaus
und 10 Peitſchenhieben beſtraft worden iſt.

Auch gegen den angeklagten Schmidt und deſſen Ehe-
frau liegt vor, daß ſie des Beſitzes eines Theils der geſtoh-
lenen Sachen überführt ſind, da die verehelichte Schmidt
verſchiedene Stücken Schwaneboy, welche der Zipfel als bei
ihm mit entwendet anerkannt hat, am 24. April gegen Abend
zu einer verehelichten Schmidt gebracht und Tags darauf
anderes Wollenzeug zu einer gewiſſen Schröder geſchickt.

Schmidt war in der Nacht vom 23. 24. April bei
der Polizei-Reviſion von den Polizeibeamten nicht zu Hauſe
getroffenn, wollte aber gegen 11 Uhr nach Hauſe gekommen
ſein, obgleich ſeine Frau in der Vorunterſuchung angegeben,
daß ihr Mann erſt am anderen Morgen nach Hauſe gekom-
men. Den Nachweis ſeiner Behauptung am 23. Abends
ein Schiff nach Freiburg gezogen zu haben, konnte Schmidt
nicht führen. Auch er war am Morgen des 24. April auf
dem Märtendorfer Wege mit Werner geſehen mit dem er
ſchon vorher Umgang gehabt. Wegen Diebſtahls iſt Schmidt
2 mal in Unterſuchung geweſen und im Jahre 1848 wegen

mit 9 Monatengewaltſamen Diebſtahls außerordentlich
Zuchthaus beſtraft. Seine Ehefrau, geſch. Fritſche, iſt 10 mal
wegen Diebſtahls in Unterſuchung geweſen und öfters, na
mentlich mit 4, 6 und 8 Wochen Gefängniß beſtraft. Sie iſt

am Morgen des 24. ihrem, mit Werner gehenden Ehemann
auf dem Wege nach Märtendorf gefolgt und hat hier einer
Frau einen Rock zum Kaufe angeboten, von dem zu ver

muthen, daß er von geſtohlenen Rockparchent herrührt. Auch
Als ihre Vertheidiger traten auf die Appellationsgerichts ſie hat verſchiedene lügenhafte Angaben gemacht, welche wi-

Referendarien Beyrich, v. Seydewitz, v. Oertzen als Staats derlegt ſind. Werner iſt wegen zweiten gewaltſamen Dieb-
ſtahls, Schmidt wegen erſten gewaltſamen Diebſtahls und

die verehel. Schmidt wegen Diebeshehlerei und Theilnahme
mann, Gutspächter Krüger, Rittergutsbeſitzer v. Seebach, Wkke eſgone v e gewaltſamen Diebſtahls, in den
Rechtsanwalt Etzdorf, Bürgermeiſter Ronnicke, Rauchwaaren- lage es werden 13 Belaſiungs- und 1 Entlaſtungszenge

Die Belaſtungszeugen beſtätigen die Angaben
der Ankle d tlaſtungszeuge bekundet nichts und derAppellationsgerichts Referendar n als Gerichtsſchrei gelee Werner v e nſtände einrdamen

v eht die gnktage wor welrhe van e acht welche in der Vorunterſuchung von ihm beſtritten ſind.
vom 23. 24. April wurden dem Webermeiſter Zipfel zu

u 6& 4 2 TSchkölen aus ſeinem Laden, nachdem die Leiſte des Ladens telung, das Schuldig, die 3 Vertheidiger dagegen d

s Nich indem ſie die Ausſagen der Zeugen theils alsarthie Zeuge und Tücher, im Werthe von 50 60 Thlr. Nichtſchuldig, inhege d fand nen am mehrere der ger unerheblich, theils als unglaubwürdig angreifen.
und die abgebrochenen Leiſten in der Straße, welche auf

Dieſes Diebſtahls

Die 3 Angeklagten beſtreiten die An-

Der Staats-Anwalt beantragt, auf Grund der Ermit-

Die That
fragen lauten

1) Jſt Werner ſchuldig dem Leineweber Zipfel zu
Schkölen in der Nacht vom 23. 24. April mittelſt Ein

bruchs, verſchiedene Zeuge entwendet zu haben
2) Jſt Schmidt ſchüldig, an dieſem Diebſtahle ad l.

Theil genommen zu haben?
3) Jſt die verehel. Schmidt ſchuldig, die geſtohlenen

Sachen veräußert oder aber dieſelben verheimlicht zu haben?
Nach kurzer Berathung verkündete der Vorſitzende der

Geſchworenen den Wahlſpruch dahin, daß die beiden erſten
Fragen mit den in den Fragen enthaltenen Umſtänden
bejaht werden und ad 3. die Angeklagte nicht ſchuldig,
du Sachen veräußert, wohl aber dieſelben verheimlicht zu

aben.
(Die Fortſetzung folgt im Hauptblatte.) gente

We
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